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Einleitung

»Anleitung zum Arbeitskampf« ist die Fortführung und Vertiefung meiner 
Arbeiten über »Die Arbeitskämpfe von morgen?«1 aus dem Jahr 2005 und 
der im »Handbuch Tarifpolitik und Arbeitskampf«,2 das 2018 in einer aktua-
lisierten Neuauflage erschien, zusammengefassten Themen. Im Mittelpunkt 
stehen gewerkschaftliche Kämpfe. Damit sind entsprechend der Definition 
der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) und des Europäischen Aus-
schusses für soziale Rechte (ECSR), der die Einhaltung der Europäischen So-
zialcharta überwacht, alle Auseinandersetzungen von abhängig Beschäftig-
ten mit Unternehmen und Arbeitgebern gemeint. Die Definition bewegt sich 
im Kontext der Arbeitskampfpraxis vieler europäischer Länder. Die Streik- 
bzw. Arbeitskampfauslegung der deutschen Rechtsprechung greift demge-
genüber mit ihrer Begrenzung auf ausschließlich tarifliche Ziele, dem Ver-
handlungsvorbehalt nur durch Gewerkschaften, dem politischen sowie dem 
Beamtenstreikverbot viel zu kurz. Im vorliegenden Buch wird deshalb von 
Verhandlungen und Kämpfen im Sinne der erweiterten Definition berichtet. 

Des Weiteren geht es um die Wirksamkeit der Arbeitskampfmaßnahmen. 
Um wirksam sein zu können, muss man mitgliedermächtig und mobilisie-
rungsfähig in den Betrieben sein. Denn Wirksamkeit stellt die Frage, ob und 
welche ökonomischen Folgen die Arbeitskampfmaßnahmen auf die Gegen-
seite haben. Arbeitskampfmaßnahmen ohne diese Art von Druck erweisen 
sich oft als »zahnlose Tiger«. Die Wirksamkeitsfrage kann auf drei Ebe-
nen beantwortet werden: durch betrieblichen, öffentlichen (ggf. auch poli-
tischen) und personalisierten Druckaufbau. Je eher und konsequenter diese 
Ebenen Teil einer strategischen Arbeitskampfplanung sind, desto größer ist 
die Aussicht auf erfolgreiche Kämpfe. 

Schlussendlich brauchen Arbeitskämpfe die Entwicklung von Solidarität 
vieler Menschen auf der Straße. Druckstrategien, von denen viele in diesem 
Buch beschrieben werden, leben stark davon, dass sie exemplarisch, an Bei-
spielen erzählt werden können. Jedes Beispiel steht für sich und keines wird 
zu einhundert Prozent auf einen anderen Konflikt übertragbar sein. Aber je-
des Beispiel birgt Inspiration und Motivation. Nicht alle vorgestellten ex-
emplarischen Kämpfe sind in dem Sinn aktuell, dass sie relativ kurze Zeit 

1 Peter Renneberg: Die Arbeitskämpfe von morgen?, Hamburg, VSA: Verlag 
2005.

2 Peter Renneberg: Handbuch Tarifpolitik und Arbeitskampf, 4. Aufl., Hamburg, 
VSA: Verlag 2018.
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vor dem Erscheinen dieses Buches geführt worden sind. Manche Kämpfe 
sind nahezu »zeitlos«, weil sie verschiedene Möglichkeiten im Hinblick auf 
Druckentwicklung aufzeigen. 

Alle Erzählungen, Berichte und Beispiele in diesem Buch entstammen 
eigenen Erfahrungen bzw. Recherchen u.a. im Zuge der Seminare »Strate-
gische Arbeitskampfführung« für hauptamtliche Gewerkschaftssekretär*in-
nen der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft ver.di, der langjährigen Zu-
sammenarbeit mit der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) und der 
Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) sowie Kontakten mit der 
IG BAU (Bauen-Agrar-Umwelt), der Gewerkschaft Erziehung und Wissen-
schaft (GEW) und der IG Metall. Des Weiteren stammen sie aus dem Kon-
text meiner Arbeit mit den Kolleg*innen im Rahmen von ORKA: Organi-
sierung & Kampagnen an Druck- und Mobilisierungskampagnen sowie von 
diversen Organisierungs- und Erschließungsprojekten.

Mehrere Exkurse zwischen den Kapiteln und Abschnitten vertiefen be-
sondere Praxisbeispiele gewerkschaftlicher Kämpfe oder gehen auf ausge-
wählte Methoden bzw. Vorgehensweisen ein. Diese Exkurse befinden sich 
zwar in inhaltlicher Nähe zu den themengebenden Kapiteln, sie können je-
doch auch unabhängig von den Kapiteln oder der Reihenfolge in diesem 
Buch gelesen werden. 

Den Schluss bildet ein kurzes, zusammenfassendes Plädoyer für eine stra-
tegische Arbeitskampfweiterentwicklung.

Zum Ende der Arbeiten an diesem Buch drängte sich die Coronavirus-Pan-
demie als unausweichliches Thema in den Vordergrund. Die wirtschaftlichen, 
politischen und gesellschaftlichen Folgen verändern auch die Arbeitsbe-
dingungen aller abhängig Beschäftigten und damit die Rahmenbedingun-
gen der Gewerkschaften nicht nur in den nächsten Monaten, sondern auch 
in den kommenden Jahren. Dieser Entwicklung ist, soweit zu diesem Zeit-
punkt überschaubar, das letzte Kapitel gewidmet.

Peter Renneberg
im September 2020



1. Unterscheidung von tariflichen 
und betrieblichen Kämpfen

Grundsätzlich lassen sich zwei Arten von Arbeitskämpfen unterscheiden: 
tarifliche und betriebliche. Während die Ziele, Inhalte und Forderungen der 
ersteren u.a. durch das Tarifvertragsgesetz (TVG) und die Rechtsprechung 
des Bundesarbeitsgerichts definiert sind, sind die zweiten insofern undefi-
niert, als sie keine tarifliche Regelung oder einen Tarifvertrag als Ziel oder 
Forderung verfolgen. 

Oftmals gehen die Kämpfe der zweiten Kategorie um die direkten Ar-
beitsbedingungen bzw. die Auswirkungen auf diese durch unternehmeri-
sche Entscheidungen sowie um betriebliche Themen und Anliegen der Be-
schäftigten, die »unterhalb« oder abseits der Reichweite von Tarifverträgen 
liegen. In dieser Sichtweise erweitert sich das Arbeitskampfspektrum des 
klassischen Tarifkampfs und bezieht sich auf nahezu alles, was die direk-
ten Arbeitsbedingungen betrifft. Der gewerkschaftliche Handlungsrahmen 
wächst inhaltlich beträchtlich um Themen, die nah am Betrieb und den Be-
schäftigten sind (siehe Tabelle 1 auf der folgenden Seite).

Unter dem Titel betriebliche Kämpfe lassen sich zwei Anlässe unter-
scheiden: arbeitgeberseitige Maßnahmen sowie betriebliche Anliegen und 
Themen der Beschäftigten. Inhalte von Kämpfen mit Bezug auf arbeitge-
berseitige Maßnahmen können sich z.B. auf die Themen Umstrukturierung, 
Neuausrichtung, Konzernumbau, Auf- oder Abspaltungen, Wandel des Per-
sonalführungskonzepts, Einführung von Corporate Identity-Maßnahmen 
und diverse andere unternehmensinterne Veränderungen beziehen. Beispiel-
gebend können dafür aktuell Umstrukturierungen bzw. Neuausrichtungen 
bei Deutscher Bank, Commerzbank oder der Norddeutschen Landesbank 
(Nord/LB) im Bankenbereich; bei Ameos, Asklepios, Sana und Fresenius in 
der Gesundheits- und Pflegebranche; bei Media Markt, Saturn oder Ikea im 
Handel oder im Organisationsbereich der Eisenbahnverkehrsgewerkschaft 
– EVG bei der Deutschen Bundesbahn und vielen Betrieben des Schie-
nenpersonennahverkehrs (SPNV) und diverser privatisierter (Fern-) Bahn-
betriebe sowie für die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) 
im Bereich der Systemgastronomie (u.a. McDonald’s, Burger King, Star-
bucks, Nordsee) und des Hotel- und Gaststättengewerbes genannt werden. 
In der Industrie, im Zuständigkeitsbereich der IG Metall, könnten als Bei-
spiele die Verbrenner- bzw. Batteriemotorenproduktion diverser Automo-
bilkonzerne, die Umstrukturierungen bei Bombardier, Siemens und Thys-
senKrupp angeführt werden. 
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Tabelle 1: Tarifliche und betriebliche Kämpfe

Gewerkschaftliche Kämpfe

tarifliche betriebliche

Gegen-
stand

Tarifvertrag, 
Tarifregelungen

arbeitgeberseitige 
Maßnahmen

Anliegen und Themen 
der Beschäftigten

Haupt- 
akteure

Tarifkommissionen,
Gewerkschaft

BR, GBR, PR, GPR, evtl. 
Gewerkschaft

Aktivenkreis,  
Vertrauensleute

Grund- 
lage

Tarifvertragsgesetz,
Satzung, Richtlinien 

Betriebsverfassungs-
gesetz bzw. Personal-
vertretungsgesetze

Grundgesetz 
Artikel 9, Absatz 3

Rahmen Friedenspflicht Arbeitskampfverbot für 
BR/PR

koalitionsspezifische 
Betätigung

Ziel- 
gruppe

Gewerkschafts- 
mitglieder

alle Beschäftigten Gewerkschafts-
mitglieder und/oder 
Unorganisierte

Beispiele Entgeltsteigerungen, 
mehr Urlaub,
Personaluntergrenzen, 
Arbeitszeitverkürzung
Qualifizierungszeiten,
Rationalisierungs-
schutz …

Umstrukturierung, 
Neuausrichtung, 
Konzernumbau, 
Auf- oder Abspaltung,
Führungskonzept,
Corporate Identity-
Maßnahmen …

Hitzeentwicklung,
Staubproblematik,
Geruchsbelästigung,
fehlende Parkplätze,
Dienstkleidung,
Kantinenessen,
Sozialräume …

Diese Liste lässt sich nahezu beliebig über alle Wirtschafts- und Arbeits-
bereiche fortführen, betrifft aber nicht nur private Unternehmen, sondern 
auch öffentliche Verwaltungen und Einrichtungen. Auch dort sind Umstruk-
turierungen immer wieder Gegenstand intensiver Diskussionen und Verhand-
lungen. Oft geht es dabei um Verunsicherung, Befürchtungen und Ängste 
bis hin zum Arbeitsplatzverlust, aber auch um Transparenz, Informationen 
und Beteiligung der Beschäftigten in solchen Situationen. Forderungen kön-
nen in diesen Zusammenhängen Arbeitsgruppen zur Überprüfung bzw. Um-
setzung der Maßnahmen, Beteiligungsprozesse verschiedener Berufs- und/
oder Personengruppen oder die unternehmerische Informationspolitik und 
Diskussionskultur in solchen Prozessen sein. Nicht selten werden arbeit-
geberseitige Maßnahmen wie Umstrukturierungsprozesse als offener Wi-
derspruch zur sonstigen Unternehmenskultur in Form von Delegation von 
Verantwortung, Modellen der indirekten Steuerung, Mitarbeiter*innenbe-
teiligung in Gruppen und Workshops und im Umgang mit Konflikten erlebt. 

1. Unterscheidung von tariflichen und betrieblichen Kämpfen
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Betriebs- bzw. Personalräte sind in solchen Prozessen zwar oftmals invol-
viert, je nach deren Gesetzeskenntnis, Selbstverständnis und Engagement 
ist ihr Verhalten in solchen Prozessen aber sehr unterschiedlich ausgeprägt 
und keinesfalls immer im Interesse der Beschäftigten. 

Kämpfe zu Anliegen und Themen der Beschäftigten nehmen direkte be-
triebliche Probleme auf. Der betriebliche Alltag ist in der Regel Lieferant 
dieser Art von Auseinandersetzungen. Insbesondere bei großen Flächenta-
rifverträgen oder Konzern- und Unternehmenstarifverträgen bleiben diese 
Arten von Forderungen vonseiten der Gewerkschaft oft unberücksichtigt. 
Themen können z.B. Maßnahmen gegen die Hitzeentwicklung im Sommer 
in den Betriebsräumen, massive Staubprobleme am Arbeitsplatz oder inten-
sive Geruchsbelästigung sein (mehr zur Unterscheidung von tariflichen und 
betrieblichen Kämpfen, deren möglichen Themen und zur Vorgehensweise 
findet sich in Kapitel 2).

Je nach konkretem Inhalt bzw. Ziel dieser Art von Kämpfen kann der Re-
gelungsbereich von Betriebs- und Personalräten davon betroffen oder be-
rührt sein. Da Betriebs- und Personalräte aber einem gesetzlich auferlegten 
Arbeitskampfverbot unterliegen, wäre diese Art von Durchsetzung selbst 
bei Wohlwollen gegenüber dem Anliegen der Beschäftigten zumindest keine 
Option des Gremiums Betriebs- bzw. Personalrat. Aus gewerkschaftlicher 
Sicht bieten betriebliche Kämpfe einige interessante Optionen. Sie können 
bei langen Laufzeiten der gewerkschaftlichen Präsenz zwischen den Tarif-
runden dienen, als »Testlauf« vor schwierigen Tarifrunden behilflich sein, 
in konfliktunerfahrenen Belegschaften Selbstvertrauen und Mut geben so-
wie mitglieder- und beteiligungsorientiert lebendige Gewerkschaftskultur 
und -strukturen aufbauen helfen. 

Diese Grundarten gewerkschaftlicher Kämpfe treffen im Prinzip auch auf 
die Bereiche zu, in denen Bund, Länder und Gemeinden als Arbeitgeber tätig 
sind. Allerdings variiert hier die Druckentwicklung häufig im Vergleich zu 
den Bereichen der privaten Wirtschaft, der Industrie und Dienstleistungen. 

Zusammenfassend wird hier unter dem Oberbegriff »gewerkschaftliche 
Kämpfe« jede kollektive Verhandlung, Auseinandersetzung und Arbeitsnie-
derlegung von abhängig Beschäftigten zur Erreichung ihrer Ziele, der Durch-
setzung ihrer Forderungen bzw. ihrer Anliegen und Themen gegenüber Un-
ternehmen und Arbeitgebern verstanden. Diese Definition orientiert sich an 
dem Abkommen Nr. 87 der ILO, deren Sachverständigenausschuss »Streiks 
nicht nur zum Abschluss von Tarifverträgen als rechtmäßig ansieht, sondern 
auch Streiks im Zusammenhang mit jeder Art von Verhandlungen zwischen 
Arbeitnehmern und Arbeitgeber. Hierzu gehören nach Ansicht des Europäi-
schen Ausschusses der sozialen Rechte etwa Streiks zu Fragen des Arbeits- 

1. Unterscheidung von tariflichen und betrieblichen Kämpfen
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und Gesundheitsschutzes, gegen drohende Massenentlassungen oder auch 
zur Durchsetzung der Wiedereinstellung gekündigter Arbeitnehmer.«3 Der 
verkürzte Streik- bzw. Arbeitskampfbegriff des deutschen Arbeitskampf-
rechts ist in diesem Zusammenhang zu Recht umstritten und bedarf einer 
Überarbeitung gemäß internationaler und europäischer Auslegung. 

Arbeitskämpfe und insbesondere Tarifkämpfe münden in aller Regel in 
einem Kompromiss zwischen den Forderungen der Gewerkschaft und den 
Angeboten der Arbeitgeberseite. Er ist die Messlatte für die Durchsetzungs-
mächtigkeit einer Gewerkschaft. Der Spielraum für den Kompromiss hängt 
stark davon ab, wie groß die Folgewirkungen eines Arbeitskampfes für die 
Unternehmerseite durch diese selbst eingeschätzt werden bzw. wie groß sie 
in der Auseinandersetzung tatsächlich werden. Wie weit der Kompromiss 
ausgeschöpft werden kann, unterliegt also zum einen der arbeitgeberseiti-
gen Folgenabwägung von Arbeitskampfmaßnahmen, und diese wiederum 
wird maßgeblich davon beeinflusst, wie stark die Gewerkschaft und deren 
Kampfbereitschaft ausgeprägt scheint. Zeigen sich nur die »üblichen Ver-
dächtigen« und »gewerkschaftliche Agitatoren« aktiv, wird das Ergebnis 
entsprechend defensiv ausfallen. Zeigen jedoch große Teile der Beschäftig-
ten, dass sie hinter den Forderungen stehen, erhöht sich auch die Kompro-
missbereitschaft der Gegenseite. In den meisten Fällen sind die Folgen des 
Arbeitskampfes, die das Angebot der Arbeitgeberseite erhöhen, wirtschaft-
liche, ökonomische Einbußen. Je höher die möglichen Folgekosten des Ar-
beitskampfes, desto größer die Abschlussbereitschaft. 

Dieser simple Zusammenhang von möglichen wirtschaftlichen Schäden 
und der Höhe des Kompromissergebnisses trifft aber nicht in allen Wirt-
schafts- und Arbeitsbereichen und für alle Beschäftigtengruppen gleicher-
maßen zu. In vielen Bereichen ist der Druck durch Öffentlichkeit, die Ge-
fahr eines öffentlichen Schadens für den Ruf, das Image und Ansehen des 
Unternehmers ein geeignetes Mittel, um zu guten Ergebnissen zu kommen. 
Doch weil die Frage nach wirtschaftlichen Schäden durch Arbeitskampf-
maßnahmen oft auch Ängste und Befürchtungen auf Arbeitnehmer*innen-
seite aufwirft und manchmal dazu führt, dass ein Streik nicht in letzter Kon-
sequenz und in voller Überzeugung erfolgt, sollen weitere Argumente für 
einen Streik mit wirtschaftlichen Folgen aufgeführt werden.

3 Vgl. Peter Berg/Eva Kocher/Dirk Schumann (Hrsg.): Tarifvertragsgesetz und 
Arbeitskampfrecht, 6. Aufl. Frankfurt a.M.: Bund Verlag 2018, S. 814 (Hervorhebung 
im Original), und S. 112; sowie dazu Wolfgang Däubler (Hrsg.): Arbeitskampfrecht, 
4. Aufl. Baden-Baden: Nomos Verlag 2018, S. 124ff. und S. 281.

1. Unterscheidung von tariflichen und betrieblichen Kämpfen
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In der Begründung des Bundesverfassungsgerichts über die juristische Zu-
lässigkeit von Streiks wird von einem strukturellen Machtungleichgewicht 
zwischen abhängig Beschäftigten und ihren Gewerkschaften sowie der Un-
ternehmerseite gesprochen.4 Wenn ein Arbeitgeber konsequent »Nein« zu 
den Forderungen sagt, haben die Gewerkschaften ein Abschlussproblem. 
In anderen Begründungszusammenhängen würde man diesen Zustand des 
strukturellen Machtungleichgewichts als Interessengegensatz innerhalb des 
Kapitalismus beschreiben. 

Um in einer solchen Situation ein Ergebnis zu erzielen, braucht es Druck, 
der allein auf dem Verhandlungsweg und mit Argumenten nicht erreicht 
wird. Dieser Druck entsteht durch die Zurückhaltung der Arbeitsleistung, 
mit dem sofortigen Ruhen aller arbeitsvertraglichen Pflichten und den Fol-
gen, die sich aus dieser Einstellung der Arbeit ergeben. Für eine erfolgrei-
che Arbeitskampfführung stellt sich daraus die zentrale Frage: »Was sind 
die Folgen des Ruhens der Arbeitsleistung der Beschäftigten für den Unter-
nehmer?« Wenn die Feststellung lautet, dass damit nur sehr begrenzt Druck 
aufgebaut wird, ist die Suche nach alternativem Druckaufbau nicht nur rat-
sam, sondern notwendig. Dabei ist es allerdings wichtig zu beachten, dass 
es vorrangig nicht ums Kämpfen geht, sondern ums Gewinnen! Der Kampf 
ist das Mittel zum Erfolg, und um möglichst erfolgreich zu sein, muss der 
Kampf möglichst wirksam sein. Viele Kämpfe, die verloren werden oder 
einen schlechten Kompromiss beinhalten, machen die Gewerkschaft nicht 
stärker, sondern schwächen sie, und diejenigen, die die Kämpfe geführt ha-
ben, werden nicht mutiger, sondern verbitterter und frustrierter. Die Wirk-
samkeit in Form von wirtschaftlichem Schaden und öffentlichem Druck ist 
demnach ausschlaggebend für den Erfolg eines Arbeitskampfs. 

4 »Das Tarifvertragssystem ist darauf ausgelegt, die strukturelle Unterlegenheit 
der einzelnen Arbeitnehmer beim Abschluss von Arbeitsverträgen durch kollekti-
ves Handeln auszugleichen und damit ein annähernd gleichgewichtiges Aushandeln 
der Löhne und Arbeitsbedingungen zu ermöglichen.« (BVerfG AP Nr. 4) »Tarifver-
träge kommen nur zustande, wenn sie gegebenenfalls von den Gewerkschaften mit 
den Mitteln eines Arbeitskampfes erzwungen werden können. Die Gewerkschaften 
sind auf die Bereitschaft der Arbeitgeber oder Arbeitgeberverbände zum Abschluss 
von Tarifverträgen angewiesen. … Andrerseits kann sich die Arbeitgeberseite auf 
die Ablehnung einer Vereinbarung beschränken. Deshalb hilft den Gewerkschaften 
nur ein weiterer Druck.« (BAG 1984 AP Nr. 64.)

1. Unterscheidung von tariflichen und betrieblichen Kämpfen
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1.1 Die drei Säulen der Stärke in Arbeitskämpfen

Die Unterscheidung von tariflichen und betrieblichen Kämpfen allein reicht 
noch nicht aus, um erfolgreiche Arbeitskampfstrategien zu entwickeln. Viel-
mehr gilt es differenzierter zu betrachten, was einen Streik ausmacht. Die 
Differenzierung in Mächtigkeit, Mobilisierbarkeit und Wirksamkeit hat sich 
als besonders hilfreich für eine aussichtsreiche Herangehensweise erwiesen. 
Sie unterscheidet nicht nur drei maßgebliche Faktoren, sondern berücksich-
tigt organisatorische, strategische und menschliche Einflussnahmen und hilft 
diese bei der Planung und Durchführung mitzudenken und einzubeziehen. 

Häufig wurde und wird die Stärke in Arbeitskämpfen mit der Mitglieder-
anzahl der Gewerkschaft bzw. dem gewerkschaftlichen Organisationsgrad 
gleichgesetzt. Diese Betrachtung greift aber zu kurz, denn sie setzt voraus, 
dass sich tatsächlich alle Gewerkschaftsmitglieder am Streik beteiligen. 
Das sollte eigentlich auch so sein, ist es aber nicht. Nicht selten ist die Mit-
gliederzahl hoch, doch es streiken nicht alle. Demgegenüber kann der Or-
ganisationsgrad gering ausfallen, was aber dadurch kompensiert wird, dass 
auch Nicht-Mitglieder streiken. Selbstverständlich bedarf es möglichst vie-
ler Mitglieder, um eine starke und handlungsfähige Gewerkschaft zu haben, 
für Streikkasse, Versammlungs- und Schulungsräume, für Recherche und 

Abbildung 1: Drei Säulen gewerkschaftlicher Durchsetzungsfähigkeit 

Stärke in Tarifverhandlungen bzw.  Arbeitskämpfen beruht auf …

Ist für die Gewerkschaft 
als solche wichtig

Mobilisierbarkeit
��Tatsächliche Beteiligung
��Faktische Bereitschaft
��Qualitative Größe

Wirksamkeit
��Reale Wirkung
��Wirtschaftlicher
    Druck 
��Öffentlicher Druck 

Mächtigkeit
��Mitgliederanzahl
��Organisationsgrad
��Quantitative Größe

Ist für die 
Durchsetzbarkeit

notwendig  

Ist für den Druck 
auf den Gegner  

entscheidend
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Organisierungs- und Kampagnenprojekte, für die Serviceleistungen und für 
qualifizierte Gewerkschaftsbeschäftigte. Aber für einen wirkungsvollen Ar-
beitskampf reicht die quantitative Mächtigkeit allein nicht immer aus. Mit 
dem Faktor Mobilisierbarkeit kommt ein qualitativer Aspekt hinzu. Dabei 
wird zunächst die Frage gestellt, wie groß die tatsächliche Beteiligung und 
die faktische Bereitschaft von Gewerkschafter*innen und Unorganisierten 
sein wird, sich zum konkreten Thema bzw. Konflikt zu engagieren.

Mobilisierung lässt sich unterscheiden für arbeitskampferfahrene, ar-
beitskampfunerfahrene, eingeschüchterte und bislang unerreichte Beschäf-
tigte. Die Mobilisierung kann und soll so aufgebaut sein, dass sie Beschäf-
tigte unterschiedlicher Arbeitskampferfahrung anspricht und abholt. Damit 
zeigt sie auf, wie stark die Beteiligung an Arbeitskampfmaßnahmen ausfal-
len wird, wo noch Handlungsbedarf besteht und welche Maßnahmen helfen 
könnten, die Arbeitskampffähigkeit zu erhöhen. Die Mobilisierung richtet 
sich an die Beschäftigten insgesamt, sie enthält jedoch spezifische Elemente, 
die sich ausschließlich an die Gewerkschaftsmitglieder richten, und solche, 
bei denen die Unorganisierten im Fokus stehen. Es geht um den Aufbau von 
Solidarität durch kollektives Handeln. Wenn der Unternehmer in dieser Si-
tuation der betrieblichen Mobilisierung bereits unter Druck kommt, wird 
das gerne »mitgenommen«, aber es ist nicht das Hauptziel der Mobilisie-
rung. Dieser Hinweis ist deshalb von Bedeutung, weil es einen großen Un-
terschied macht, ob die Mobilisierung bereits als auf Arbeitgeber druckma-
chende Vorgehensweise oder als Vorbereitung der Beschäftigten, um diesen 
Druck aufbauen zu können, gesehen wird. 

Wirksamkeit, als dritte Säule der Stärke in tariflichen oder betrieblichen 
Kämpfen, steht für die Folgen eines erfolgreichen Arbeitskampfs für den 
Gegner. Das ist zum einen wirtschaftlicher Schaden. Nicht selten erlebe ich in 
tarifpolitischen Seminaren bzw. konkreten Arbeitskampfvorbereitungen, wie 
Kolleg*innen beim Benennen dieses Punkts »zusammenzucken«. Müssen 
wir wirklich wirtschaftlichen Schaden anrichten, will ich mit meiner Hand-
lung meinem Arbeitgeber wirtschaftlich schaden? Diese Frage steht dann 
oftmals quasi zum Greifen im Raum. Sie wird aber häufig nicht aufgewor-
fen, weil der Kontext, in dem sie entsteht (Tarifkommissionsschulung, Ak-
tiventreffen, Funktionärskonferenz, Streikleitungsberatung etc.), sie schein-
bar nicht zulässt. Ich kann doch als Gewerkschafter*in in dieser Situation 
nicht meine Zweifel formulieren? Genau deswegen wird die Frage nach den 
möglichen Folgen eines erfolgreichen Streiks bewusst zum Thema gemacht. 
Ohne wirtschaftlichen Druck fehlt das Arbeitskampfelement, das ihn erst zu 
einem ernstzunehmenden Faktor macht. An dieser Stelle sei an die vorste-
hende Argumentation des Bundesverfassungs- bzw. Bundesarbeitsgerichts 

1.1 Die drei Säulen der Stärke in Arbeitskämpfen
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erinnert. Es ist das Wesen eines Streiks, dass er wirtschaftlichen Druck er-
zeugt. Mit der Frage der Wirksamkeit erarbeiten wir uns die Fähigkeit, die-
sen Druck zu steuern und zu dosieren. Was erzeugt großen wirtschaftlichen 
Schaden, was weniger bis geringen? Und welche Abfolge der Arbeitskampf-
maßnahmen ist die richtige? 

Ergänzend und manchmal alternativ zum wirtschaftlichen Druck lässt sich 
Wirksamkeit auch durch öffentlichen Druck erzeugen. Das Image, der Ruf, 
das Ansehen ist für nicht wenige Unternehmen so wichtig, dass der gezielte 
öffentliche Druckaufbau dem des wirtschaftlichen Drucks ebenbürtig ist. 

Oftmals ist insbesondere im Kreis hauptamtlicher Gewerkschaftssekre-
tär*innen die Rede davon, dass »der Betrieb streikfähig oder nicht streikfä-
hig« ist. Diese Aussage unterschlägt den Prozess, den der Aufbau von Ar-
beitskampffähigkeit bei jeder und jedem einzelnen Beschäftigten in Gang 
setzt. Die Frage der Arbeitskampfbeteiligung ist eine, die auch die Fragen 
nach den eigenen Handlungen, der Haltungen und des Bewusstseins stellt. 
Und es gibt nicht viele Momente im Arbeitsleben, die diese Fragen so grund-
legend und radikal stellen und zugleich mit der Beantwortung viele dieser 
Menschen tiefgreifend prägen und verändern. Es streiken nicht Betriebe, es 
streiken Menschen. Es gilt folglich Beschäftigte zu erreichen und zu bewe-
gen. In diesem Sinn wird in der Folge differenzierter auf die drei oben ge-
nannten Säulen eingegangen.

1.2 Von Mächtigkeit, Mobilisierbarkeit und Wirksamkeit

Die drei Begriffe Mächtigkeit, Mobilisierbarkeit und Wirksamkeit wurden 
bereits kurz vorgestellt. Eine genauere Betrachtung jeder einzelnen der drei 
Säulen soll ein tieferes Verständnis herstellen.

Zwischen den drei Säulen besteht ein Zusammenhang, jede Säule ist für 
einen erfolgreichen Arbeitskampf gleich relevant. Sie können aber unter-
schiedlich gewichtig sein. Zum Beispiel wird bei der bedingungsgebunde-
nen Tarifarbeit, wie sie oft in ver.di praktiziert wird, ein bestimmter Organi-
sationsgrad vor der Aufnahme von Verhandlungen vorausgesetzt. Erst wenn 
das Mitgliederziel erreicht ist, wird die Gewerkschaft aktiv. Die Mächtigkeit 
bildet also die Voraussetzung für Tarifverhandlungen. Mit einem Fünf-Pha-
senmodell ist die Vorgehensweise konzeptionell insbesondere für Hausta-
rifverhandlungen unterlegt.5 In der IG Metall gibt es eine eigene Seminar-

5 Oliver Dilcher: Handbuch bedingungsgebundene Tarifarbeit II, ver.di Tarifpo-
litische Grundsatzabteilung, Berlin 2011, S. 13 (online: https://gesundheit-sozia-
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reihe »Erschließungskompetenz für Aktive im Betrieb«, die sich der Frage 
der Mobilisierung widmet: »Dabei geht es darum, systematisch einen Kreis 
von Aktiven aufzubauen sowie die Handlungsfähigkeit im Betrieb zu erwei-
tern. Im Kern sollen die Themen der Beschäftigten Raum bekommen und 
kollektive Lösungen erarbeitet werden. Diese Themen sind oft der Start-
schuss für eine betriebliche Kampagne.«6 Bei der Eisenbahn- und Verkehrs-
gewerkschaft EVG liegt mit der »Betriebslupe« eine Arbeitshilfe für betrieb-
liche Erschließung mit einem Vier-Phasenmodell (Initiierung, Information, 
Beteiligung, Aktion) vor.7 Und die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gast-
stätten (NGG) führt auf Grundlage der »Arbeitshilfe und Dokumentations-
vorlage zur Erschließung neuer Betriebe« Seminare zur Qualifizierung der 
hauptamtlichen Beschäftigten durch.8 Auch hier stehen die Themen Erschlie-
ßung und Mobilisierung im Mittelpunkt. Das Thema Wirksamkeit wird we-
niger öffentlich behandelt. Gewerkschaftsintern ist die Durchsetzungsfähig-
keit und die Druckentwicklung durch Arbeitskampfmaßnahmen jedoch ein 
wichtiger Faktor und von zentraler strategischer Bedeutung. 

1.2.1 Mächtigkeit
Häufig wird der Begriff Mächtigkeit gleichbedeutend mit Stärke, Durch-
setzungsfähigkeit, Macht benutzt. Beim Machtressourcenansatz, wie er seit 
vielen Jahren in der Gewerkschaftsforschung rund um den Wissenschaft-
ler Klaus Dörre und sein Team an der Universität Jena geprägt und genutzt 
wird, um gewerkschaftliche Entwicklungen zu beschreiben, werden drei 
Grundformen gewerkschaftlicher Macht unterschieden: strukturelle Macht, 
Organisationsmacht und institutionelle Macht. Diese drei Grundformen ent-
stammen der Veröffentlichung »Forces of Labor« von Beverly J. Silver.9 

»Strukturelle Macht beruht auf der ›Macht zu stören‹ und somit die Ka-
pitalverwertung zu unterbrechen oder einzuschränken.«10 Die strukturelle 

les.verdi.de/++file++588a5df824ac062de5645107/download/ver.di-Handbuch-Ta-
rifarbeit.pdf).

6 IG Metall Vorstand, FB Gewerkschaftliche Bildungsarbeit, Ressort Bildungs-
planung/-management.

7 Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, Vorstandsbereich Bundesgeschäftsfüh-
rer, MEO (Mitgliederentwicklung/Organisation).

8 Erschließungs-Baukasten, Gewerkschaft NGG, Hauptverwaltung Hamburg.
9 Beverly J. Silver: Forces of Labor«. Arbeiterbewegungen und Globalisierung 

seit 1870, 2. Aufl. Berlin/Hamburg 2005.
10 Stefan Schmalz/Klaus Dörre: Der Machtressourcenansatz: Ein Instrument 

zur Analyse gewerkschaftlichen Handlungsvermögens, Industrielle Beziehungen, 
21 (3), 2014, S. 222.
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Macht untergliedert sich wiederum in Produktionsmacht und Marktmacht. 
»Produktionsmacht ist abhängig von der Stellung der Arbeiter und Ange-
stellten im Produktionsprozess. Sie wird mobilisiert durch Arbeitsnieder-
legungen und kann neben Streiks und Besetzungen auch verdeckte For-
men des industriellen Konflikts wie Sabotage oder Bummelei umfassen.«11 
Marktmacht bezieht sich auf Qualifikation, Spezialisierung und Arbeitskräf-
tenachfrage und somit eher auf individuelle Möglichkeiten, bessere Arbeits-
bedingungen zu realisieren. 

Organisationsmacht erwächst aus der Organisierung der abhängig Be-
schäftigten in Organisationen, »als zuverlässige Kennziffer zur Bestimmung 
der Organisationsmacht werden meist Mitgliederzahlen herangezogen«.12 
Sie stützt sich jedoch nicht nur auf Mitgliederzahlen. Als weitere Faktoren 
werden Infrastrukturressourcen, das meint insbesondere materielle und per-
sonelle Ausstattung der Gewerkschaften, Organisationseffizienz, das bezieht 
sich auf Arbeitsabläufe, Arbeitsteilung und Arbeitsschwerpunkte der Ge-
werkschaften, Mitgliederpartizipation (»Ohne aktive Beteiligung verwan-
delt sich die Gewerkschaft in eine bürokratische Organisation, während eine 
sehr ausgiebige Mitgliederpartizipation kaum auf Dauer zu stellen ist und 
die Effizienz untergraben kann«13) und innere Kohärenz herangezogen. »Die 
innere Kohärenz der Organisation ist unabdingbar, um Auseinandersetzun-
gen zu führen, Krisensituationen zu überwinden und politische Projekte zu 
verfolgen. … Dabei spielt die Existenz einer Kollektividentität eine zentrale 
Rolle. Sie bildet sich über enge soziale Netzwerke, gemeinsame Alltagser-
fahrungen und ideologische Gemeinsamkeiten heraus.«14 

Institutionelle Macht beschreibt das Ergebnis von Kämpfen und Prozes-
sen, die auf struktureller Macht und Organisationsmacht beruhen. Sie bilden 
für den jeweiligen Zeitpunkt und für einen gewissen Zeitraum ein Abbild 
der Kräfteverhältnisse im System der industriellen Beziehungen. Zugleich 
ist ihr ein Doppelcharakter zu eigen: »Sie gewährt Gewerkschaften zwar 
mitunter weitgehende Rechte, führt aber zugleich zur Einschränkung ihrer 
Handlungsfähigkeit. Das Verhältnis von Verrechtlichung und Entrechtung 
ist dabei immer das Ergebnis eines einmaligen Kräfteverhältnisses zwischen 
Kapital und Arbeit, das sich in den Mitbestimmungsinstitutionen ›verdich-
tet‹ hat.«15 Die institutionelle Macht der Gewerkschaften unterliegt jedoch 

11 Ebd.
12 Ebd., S. 224.
13 Ebd., S. 226.
14 Ebd.
15 Ebd., S. 228.
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nicht nur einem Doppelcharakter, sondern sie wirkt auch auf verschiede-
nen gesellschaftlichen Ebenen. »Klar ist, dass die Institutionalisierung des 
Klassenkonflikts mit einer rechtlichen Verankerung (z.B. im Grundgesetz) 
einhergeht und sich verschiedene Ebenen herausbilden, auf denen institu-
tionelle Machtressourcen angesiedelt sind. Es sind dieselben Ebenen, auf 
denen Organisationsmacht ausgeübt und Klassenkompromisse geschmiedet 
werden: a) das politische System; b) die Arena der Tarifverhandlungen; und 
c) die betriebliche Ebene.«16 Gewerkschaftliche Kämpfe tariflicher oder be-
trieblicher Art entspringen den letztgenannten zwei Ebenen, (nahezu) alle 
Kämpfe berühren die politische Ebene, je nachdem, welche Ziele und For-
derungen sie verfolgen, unterschiedlich stark. 

Der Machtressourcenansatz liefert mithin ein gutes Analyseinstrument 
des gewerkschaftlichen Handlungsvermögens. Arbeitskämpfe als Teil struk-
tureller Macht jedweder Couleur spielen darin eine wichtige Rolle, gleich-
wohl nimmt die Beschreibung und Analyse der Kämpfe und Kampfformen 
keinen beträchtlichen Raum ein. Wichtig ist, dass sie geführt werden. 

Hier wird Mächtigkeit jedoch nicht im Sinne des Machtressourcenan-
satzes definiert, sondern Mächtigkeit wird als Überschrift für die absolute 
Zahl der Gewerkschaftsmitglieder bzw. als prozentualer Organisationsgrad 
der Gewerkschaftsmitglieder an allen Beschäftigten verwendet. Diese Aus-
legung von Mächtigkeit ist ein quantitativer Begriff. Er sagt etwas über die 
Anzahl oder den Anteil der gewerkschaftlich Organisierten aus, nicht je-
doch über die Qualität der Auseinandersetzung. Das gilt in zwei Richtun-
gen: 1. Eine hohe Mitgliederanzahl garantiert nicht, dass diese sich auch 
tatsächlich beteiligen, 2. ein geringer Organisationsgrad heißt nicht, dass 
nicht viele Beschäftigte mitmachen. Diese Unterscheidung ist wichtig und 
bedeutend, denn die Anzahl der Mitglieder ist nur begrenzt aussagekräftig 
für die Erfolgsaussichten eines Arbeitskampfes. 

Nicht alle Gewerkschaftsmitglieder beteiligen sich an Arbeitskampfmaß-
nahmen, oder sie lassen nicht tatsächlich die arbeitsvertraglichen Pflichten 
ruhen, sondern nehmen frei oder schöpfen Zeit- oder Freistellungskontin-
gente aus, die ihnen sowieso zur Verfügung stehen. Überstunden oder Mehr-
arbeitszeiten werden »abgefeiert« oder es wird ausgestempelt, manchmal 
sogar Urlaub genommen oder eine Krankschreibung genutzt. So beteiligen 
sich diese Kolleg*innen zwar am Streik, aber sie lassen nicht wirklich die 
arbeitsvertraglichen Pflichten ruhen und ihre Beteiligung baut nur begrenzt 
oder gar keinen Druck auf die Gegenseite auf. Damit soll die Handlung der 
gelebten Solidarität nicht geringgeschätzt werden, auch sie hat einen Wert. 

16 Ebd.
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Aber es macht einen strategischen Unterschied, ob aus arbeitsvertraglicher 
Sicht tatsächlich gestreikt wird oder ob man »nur so tut als ob«. Es ist wich-
tig, die Gründe solchen Verhaltens zu analysieren. Dabei geht es nicht darum, 
solche Kolleg*innen zu diffamieren, sondern darum, Rückschlüsse für zu-
künftige Kämpfe und deren Mobilisierung zu ziehen. Die Form des Arbeits-
kampfes muss sich den Gegebenheiten anpassen und er muss zielführend 
sein. Es geht darum, die Auseinandersetzung zu gewinnen. Es macht einen 
Unterschied, ob die Frage lautet: »Wie bekomme ich möglichst viele Be-
schäftigte zum Streik?« oder: »Wie gewinne ich die Auseinandersetzung?« 
Im Idealfall werden beide Fragen aufgeworfen und beantwortet. 

 Exkurs 1: Spickzettel und Werbung mit Rechtfertigung

Auch bei »echten« Streikbrecher*innen kann es sinnvoll sein, nach den Grün-
den ihres Handelns zu fragen. Im Zuge der Streiks bei Amazon wurde bei 
einem bundesweiten Treffen der Streikleitungen in Saalfeld (Saale) die Idee 
geboren, einen Fragebogen für die Gründe der Nichtbeteiligung an Streiks 
zu erstellen. Die Idee wurde nicht von allen geteilt bzw. für gut befunden, 
und einige begründeten dies damit, dass sie grundsätzlich nicht mit Streik-
brechern reden würden. Das ist durchaus verständlich. Allerdings könnten 
die Gründe der Streikbrecher*innen für ihre Nichtbeteiligung Aufschlüsse 
für die gewerkschaftliche Vorgehensweise und Argumentation geben. Mit 
der pauschalen Verunglimpfung als Streikbrecher werden sie in eine Ecke 
gestellt oder in eine Schublade gepackt, aus der sie in aller Regel selbst bei 
einem Sinneswandel oder Erkenntnisprozess nur schwer gesichtswahrend 
auf die Seite der Streikenden treten können. Damit soll Streikbruch nicht 
bagatellisiert oder gar entschuldigt werden, im Gegenteil. Es geht um die 
Ernsthaftigkeit der Auseinandersetzung und gleichzeitig um die Notwen-
digkeit, möglichst viele an den Arbeitskampfmaßnahmen zu beteiligen, um 
die Wirksamkeit zu erhöhen. 

Für die Amazon-Kämpfe ergab sich aus dieser Diskussion unter anderem, 
dass der Frontalangriff auf den Arbeitgeber viele Beschäftigte nicht mobi-
lisiert, weil sie die Arbeitsbedingungen oftmals besser als das erleben, was 
sie vorher kennengelernt hatten. Mobilisierender wäre es, zwei oder drei 
zentrale Themen und Anliegen der Beschäftigten aufzugreifen und diese in 
den Mittelpunkt zu stellen. Entsprechende Themen könnten z.B. das Vor-
gesetztenverhalten, deren Umgang und Ton gegenüber den Beschäftigten, 
die massive Arbeitsbelastung und Leistungsverdichtung in Stoßzeiten, zu-
sätzliche Entlastungskurzpausen oder der zeitweise extrem hohe Kranken-

1. Unterscheidung von tariflichen und betrieblichen Kämpfen
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stand sein. Dass dieser Ansatz, mit 
dem Aufgreifen einzelner wichtiger 
Punkte, die von mehr Beschäftigten 
unterstützt und inhaltlich befürwor-
tet werden, in die richtige Richtung 
geht, zeigen mehrere Reaktionen 
des Unternehmens. Im Sommer 
2016 veröffentlichte die Amazon 
Deutschland Services GmbH ei-
nen unternehmensinternen »Spick-
zettel« mit Antworten auf »Fragen 
zu Amazon als Arbeitgeber« (Ab-
bildung 2). Beantwortet werden in 
der Version 01 zwölf Punkte, die na-
hezu allesamt aus dem ver.di-The-
menkatalog stammen. Angefangen 
mit »1. Warum gibt es bei Ama-
zon keinen Tarifvertrag?« über »2. 
Ginge es Amazon-Mitarbeitern mit 
einem Tarifvertrag wirklich wesent-

lich besser?« und »7. Ich möchte einer Gewerkschaft beitreten. Hat das Kon-
sequenzen für meine Arbeit/Karriere?« sowie »11. Ich möchte am Streik teil-
nehmen. Hat das Auswirkungen auf meine Beschäftigung?«. Im handlichen 
Format fokussieren die kurzen und klaren Antworten zumeist auf die Beson-
derheiten des Arbeitgebers Amazon, gegen die Argumentation ver.dis (ohne 
diese direkt zu nennen) und auf die Betriebsräte an den jeweiligen Standor-
ten, die als berufene Interessenvertretung angesehen werden. Oft gehört zu 
den Antworten eine Formulierung wie »Ich würde mich aber freuen, im di-
rekten Gespräch herauszufinden, womit ihr unzufrieden seid.«

Diese Image- und Rechtfertigungskampagne in Richtung der eigenen 
Mitarbeiter*innen bezeugt die Notwendigkeit, auf die Argumente und For-
derungen von ver.di einzugehen. Die Themen- und Deutungshoheit über 
die Arbeitsbedingungen bei Amazon zu behalten bzw. wiederzugewinnen, 
war aber nicht nur nach innen notwendig, sondern musste vor dem Hinter-
grund weiter anhaltender Streiks und Proteste sowie einer zunehmend kri-
tischer gestimmten Öffentlichkeit auch medienwirksam an ein großes Pu-
blikum vermittelt werden. Ab Spätsommer 2019 und zumindest noch im 
Frühjahr 2020 wurden in einem Amazon TV-Werbespot explizit die Arbeits-
bedingungen zum Thema gemacht. Die Kernbotschaft lautet in etwa, dass 
jemand, der selbst schwer arbeiten muss, sich persönlich bei den Beschäf-

Abbildung 2: Amazon-Spickzettel

Exkurs 1: Spickzettel und Werbung mit Rechtfertigung



22    

tigten davon überzeugt, dass diese hart arbeiten, dass es aber nach deren ei-
gener Auffassung schon okay ist, für Amazon so hart zu arbeiten, weil es 
Amazon ist. Seit Frühjahr 2020 wird zudem das Image »gute Arbeitsbedin-
gungen bei einem guten Arbeitgeber« von Amazon mit ganzseitigen Zei-
tungsanzeigen fortgeführt. Dort wird mit speziellen Elternschichten gewor-
ben und dem Hinweis, dass das »nur eine der Maßnahmen (ist), mit denen 
wir für gute Arbeitsbedingungen sorgen«.17 Spickzettel, Werbespot und An-
zeigen sind sicher auch einem Arbeitskräftemangel geschuldet, gleichwohl 
sind Spickzettel und TV-Botschaft sowie das Angebot, sich selbst von den 
guten Arbeitsbedingungen bei einer Führung durch ein Logistikzentrum zu 
überzeugen, zweifellos auch Reaktionen auf die jahrelange Auseinanderset-
zung mit ver.di. Würde Amazon sich nicht unter Druck gesetzt fühlen, wäre 
eine solche Vorgehensweise nicht nötig.

Losgelöst von dem kurzen Amazon-Exkurs ist es wichtig festzustellen, 
dass sich die individuelle Beantwortung der Frage nach einer Streikbetei-
ligung immer in einem Kontext zwischen Individuum und Kollektiv sowie 
der sachlich-inhaltlichen Begründung und der emotionalen Berechtigung be-
wegt. Die je eigene Entscheidung für eine Streikbeteiligung entsteht aus der 
subjektiven Situation und Schlüssigkeit der Argumentation für den Arbeits-
kampf sowie dem Verhalten und der Begründung der Kolleg*innen, warum 
sie an Arbeitskampfmaßnahmen teilnehmen. Für die Vorbereitung und Pla-
nung von Arbeitskampfmaßnahmen ist es sinnvoll, diesen Entscheidungs-
prozess mitzudenken und ihn aktiv bei der Mobilisierung zu berücksichti-
gen. Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, dass sich sehr selten nahezu 
ausnahmslos alle Beschäftigten an Arbeitskämpfen beteiligen. Die inzwi-
schen jahrzehntelange neoliberale Politik und Ideologie, die alle kollektiven 
Zusammenhänge negiert und Kolleg*innen zu Konkurrent*innen machen 
will, hat (auch hier) ihre Spuren hinterlassen. Gleichwohl erzeugt diese Po-
litik und deren unternehmerische Umsetzung insbesondere mit Privatisie-
rungen, Ausgliederungen, Auslagerungen und mit Praktiken wie Kosten-
stellenrechnung, Budgetierungseinheiten, Fallpauschalen und Profitcentern 
massenhaft betriebliche Konflikte. Kämpfe zum Beispiel an Flughäfen, Uni-
versitätskliniken, im Personennahverkehr oder bei privaten Bahnbetrieben 
zeigen das. Unabhängig davon, ob es sich um Gewerkschaftsmitglieder oder 
Unorganisierte handelt, und abhängig davon, ob es ein heißes Thema, einen 
tariflichen oder betrieblichen Konflikt gibt, sollte sich die Frage der Mobi-
lisierung möglichst aller Beschäftigten für Gewerkschaften immer stellen. 
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1. Unterscheidung von tariflichen und betrieblichen Kämpfen


